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Schweizer Perspektiven

Das Center for Urban & Real Estate
Management (Curem) an der Uni Zürich
stellt im vorliegenden Sammelband zehn
Forschungsarbeiten vor. Jeder Aufsatz
fasst dabei eine der bestenMasterarbeiten
des Fachbereichs aus dem vergangenen
Jahr zusammen, die jeweilige Vollversion
kann über den Hochschulserver kostenlos
heruntergeladen werden. Neun Arbeiten
sind in deutscher Sprache verfasst, ledig-
lich der Aufsatz zum Thema Blockchain
verwendet ausschließlich englischspra-
chige Quellen und ist konsequenterweise
auch auf Englisch geschrieben.

Die Arbeiten zeigen die ganze Band-
breite der immobilienwirtschaftlichen
Forschung und gliedern sich in die vier
Teilbereiche Immobilienmanagement,
Investment, Recht und Urban Manage-
ment. Die erörterten Probleme reichen
von Smart Home über Blockchain und
Share-Deals bis hin zu Crowdinvesting
oder dem Einfluss des Onlinehandels auf
die Innenstädte.

Die meisten Fragestellungen sind
dabei durchaus von internationaler Rele-
vanz, beleuchten aber doch den besonde-
ren Schweizer Blickwinkel. Hinzu kom-
men einige sehr schweizspezifische The-
men, etwa die gesetzlichen Vorgaben für
den Ortsbildschutz auf die Bautätigkeit
der Hauptstadt Zürich. Wer wissen will,
was unsere alpenländischen Nachbarn in
der immobilienwirtschaftlichen For-
schung so umtreibt, findet in diesem Sam-
melband eine erfreulich kompakte Über-
sicht. Ulrich Schüppler

Literaturhinweise

Curem (Hrsg.):
Immobilienwirtschaft
aktuell 2019. Beiträge
zur immobilienwirt-
schaftlichen Forschung.
vdf Hochschulverlag
2019, 188 Seiten,
43 Euro.

Zu beziehen über www.iz-shop.de.

Durch Frankfurt und Rhein-
Main mit offenen Augen

Sehr empfehlenswert ist der Architektur-
führer durch die Metropolregion Frank-
furt Rhein-Main. Er konzentriert sich im
ersten, gut 100 Seiten starken Abschnitt
zunächst auf die Frankfurter City mit den
stadtbildprägenden Hochhäusern, die
von den Bauten erster Generation aus den
1920er Jahren bis zu den neuesten Ent-
wicklungen und Planungen gezeigt wer-
den. Einen weiteren Schwerpunkt bildet
die neue Altstadt mit ihren Neubauten
und rekonstruierten Schmuckstücken.
Aber auch weniger zentral gelegene Vor-
städte und Stadtteile kommen nicht zu
kurz, vorgestellt werden etwa Mustersied-
lungen des Neuen Frankfurt aus den
1920er Jahren, Riedberg, Europaviertel,
Flughafen, Gateway Gardens oder auch
die längst eingemeindete, ehemals eigen-
ständige Stadt Höchst.

Dem Titel entsprechend reicht dieser
Architekturführer über Frankfurt hinaus
und liefert konzentrierte architektonische
Städteporträts von Offenbach, Wiesba-
den, Mainz und Darmstadt. Und was an
bemerkenswerten Bauwerken dazwi-
schen liegt, wird durch insgesamt fünf
Radtouren erschlossen, die etwa amMain
oder die südlichen Taunushänge entlang
oder von Frankfurt nach Mainz führen.

Die 500 Seiten sind intelligent bebil-
dert, u.a. mit zahlreichen Luftaufnah-
men, die Orte und einzelnen Bauten wer-
den kenntnisreich erläutert. Auch der
Kenner der Region wird auf seinen Spa-
ziergängen noch Entdeckungen machen
können. Das Buch ist eine Schatztruhe –
wie übrigens alle anderen Bände dieser
inzwischen sehr umfangreichen Reihe aus
dem Hause DOM publishers auch, die
nach und nach die Baukultur der ganzen
Welt erschließen. Thomas Hilsheimer

Anna Scheuermann,
Andrea Schwappach,
Paul-Martin Lied:
Architekturführer
Metropolregion Frank-
furt Rhein-Main.
DOM publishers 2020,
500 Seiten, kartoniert,
48 Euro.

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel

Öffentliches Recht. Nachbarn können nicht
mehr gegen ein Vorhaben klagen, wenn sie
lange untätig bleiben, obwohl der Bauherr
sie über das Projekt informiert hat.

VG Berlin, Urteil vom 16. Dezember 2019,
Az. 19 K 285.18

Wer zu lange wartet, darf ein Projekt nicht
mehr anfechten

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

In einem allgemeinen Wohngebiet wur-
den ein Bauvorbescheid und eine Bau-
genehmigung für die Errichtung eines
sechs- bis siebengeschossigenWohn- und
Geschäftshauses inklusive begehbarem

Flachdach erteilt. Dagegen erhoben Mit-
glieder einer Wohnungseigentümerge-
meinschaft und Sondereigentümer einer
Dachgeschosswohnung auf dem Nach-
bargrundstück des Bauprojekts Klage.
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DIE FOLGEN

Das VG Berlin hat die Klagen zurückge-
wiesen. Die Anfechtungsklage gegen den
Bauvorbescheid ist unzulässig, denn die
Nachbarn haben nach Treu und Glauben
kein Recht mehr zu klagen. Sie haben
bereits 2013 von dem Bauvorhaben erfah-
ren. Obwohl dies nicht auf eine amtliche
Mitteilung, sondern auf eine Benachrich-
tigung durch den Bauherrn selbst zurück-
ging, hätten sie bereits früher und nicht
erst 2017 Rechtsbehelfe gegen den Bau-
vorbescheid einreichen müssen. Die
Klage gegen die Baugenehmigung ist

unbegründet, weil die Nachbarn nicht in
ihren Rechten verletzt werden. Der
bestandskräftige Vorbescheid erzeugt
gegenüber der Baugenehmigung Bin-
dungswirkung, weshalb gegen sie nicht
vorgegangen werden kann. Dass der Bau-
antrag geringfügig von dem im Vorbe-
scheidsverfahren abgefragten Projekt
abweicht, ändert daran nichts. Das Bau-
vorhaben verletzt weder die Vorgaben
zumMaß der baulichen Nutzung noch ist
es denNachbarn gegenüber rücksichtslos.
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WAS IST ZU TUN?

Nachbarrechtsbehelfe können verwirkt
sein, obwohl die Rechtsbehelfsfristen an
sich nicht abgelaufen sind. Bauherren ist
deshalb zu empfehlen, ihre Nachbarn
frühzeitig über geplante Vorhaben zu
informieren. In Fällen, in denen sich die
Behörde weigert, einen Bauvorbescheid
oder eine Baugenehmigung an die Nach-
barn zuzustellen, sollten sie privat zuge-
stellt werden. Zudem zeigt die Entschei-
dung, dass Nachbarrechtsbehelfe nicht
nur Fluch, sondern auch Segen sein kön-
nen. Denn grundsätzlich ist die Geltungs-
dauer eines Vorbescheids auf zwei Jahre
beschränkt, wobei er zweimal um bis zu
jeweils ein Jahr verlängert werden kann

(§ 75 Abs. 1 Satz 2, 3 BauOBln). Diese Fris-
ten werden bei Drittwidersprüchen und
-klagen gehemmt, da es Bauherren nicht
zugemutet werden kann, angegriffene
Verwaltungsakte auszunutzen, obwohl
das Risiko besteht, dass sie aufgehoben
werden. Schließlich bekräftigt das Urteil,
dass ein bestandskräftiger und unanfecht-
barer Bauvorbescheid Bindungswirkung
im anschließenden Baugenehmigungs-
verfahren entfaltet – auch wenn das bean-
tragte Vorhaben leicht modifiziert wurde.
Der Vorbescheid ist damit eine schnelle
und kostensparende Methode, Baurecht
gegenüber Behörden und Dritten zu
sichern. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
David Pamer

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Will sich eine Gemeinde
beim Verkauf verbilligten Baulands im Wege
eines städtebaulichen Vertrags ein
besonders langes Wiederkaufsrecht sichern,
muss sie auch einen besonders hohen
Preisnachlass gewähren.

BGH, Urteil vom 15. Februar 2019,
Az. V ZR 77/18

Je länger das Wiederkaufsrecht,
desto höher der Rabatt
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DER FALL

Eine Stadt wollte eine Kleingartenanlage
in einWohngebiet umwandeln.Mit einem
städtebaulichen Vertrag verkaufte sie dem
Kläger ein Grundstück mit Preisnachlass.
Sie behielt sich ein Wiederkaufsrecht für
den Fall vor, dass der Käufer das Grund-
stück innerhalb von 30 Jahren weiterver-

kauft. 14 Jahre nach der Eigentumsum-
schreibung verkaufte der Kläger tatsäch-
lich. Die Stadt verzichtete auf ihr Wieder-
kaufsrecht gegen einen Ablösebetrag. Der
Eigentümer hielt dasWiederkaufsrecht für
unwirksam und klagte auf Rückzahlung
des Ablösebetrags.
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DIE FOLGEN

Der Kläger hat keinen Anspruch auf das
Geld, entschied der BGH. Zwar hält auch
er das langeWiederkaufsrecht für unwirk-
sam, da es den Käufer unangemessen
belastet. Denn der Preisnachlass für das
Grundstück hatte nur bei 29% gelegen.
Grundsätzlich müssen Gemeinden zwar
Beschränkungen vorsehen, wenn sie
Grundstücke verbilligt verkaufen, um
städtebauliche Ziele zu fördern. Denn es
soll verhindert werden, dass der subven-

tionierte Erwerber das Grundstück bald
weiterveräußert und Gewinne auf Kosten
der Allgemeinheit erzielt. Allerdings sind
hier keine Umstände erkennbar, die das
30-jährige Wiederkaufsrecht rechtferti-
gen. Dies führt nach dem BGH aber nicht
dazu, dass das Wiederkaufsrecht insge-
samt unwirksam wird. Vielmehr muss die
vertragliche Lücke im Wege ergänzender
Vertragsauslegung geschlossen werden,
sodass hier die Frist 20 Jahre beträgt.
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WAS IST ZU TUN?

Ein unwirksames, weil unangemessen
langes Wiederkaufsrecht der Gemeinde
entfällt nicht ersatzlos. Das Interessen-
gleichgewicht muss imWege ergänzender
Vertragsauslegung wiederhergestellt wer-
den. So hatte der BGH schon für den Fall
von unbefristeten Nutzungsbeschränkun-
gen entschieden („Keine unbefristete Bin-
dung bei verbilligtem Grundstückskauf“,
IZ 32/19, Seite 12). Grundsätzlich darf eine
unwirksame Klausel nicht auf ihren
gerade noch zulässigen Inhalt reduziert
werden. Es gäbe sonst keinen Anreiz,
Regelungen AGB-konform zu gestalten.
Fehlt eine gesetzliche Regelung und
würde der Wegfall der gesamten vertrag-

lichen Regelung dazu führen, dass eine
Partei unzumutbar benachteiligt wird,
kann ausnahmsweise eine ergänzende
Vertragsauslegung durchgeführt werden.
Weil öffentlicheMittel sparsamverwendet
werdenmüssen, ist es der Gemeinde nicht
zumutbar, an einemVertrag ohneWieder-
kaufsrecht festzuhalten. Auch für Käufer
ist eine ergänzende Vertragsauslegung
besser, denn andernfalls könnte der
gesamte subventionierte Kauf rückabzu-
wickeln sein.Die konkreteHöhedesPreis-
nachlasses ist entscheidend dafür, für wie
lange ein Wiederkaufsrecht vereinbart
werden kann. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Ein Bauherr haftet auch dann für
massive Schäden am Nachbargrundstück,
wenn das bauausführende Unternehmen die
gesetzlichen oder technischen Richtwerte
eingehalten hat.

OLG München, Urteil vom 11. September 2019
Az. 7 U 4531/18

Bauherr muss für große Schäden
am Nachbarhaus aufkommen
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DER FALL

Ein Eigentümer lässt auf seinem Grund-
stück denBaubestand abreißen und einen
Neubau errichten. Mit der Erstellung und
Sicherung der Baugrube beauftragt er ein
Unternehmen. Als eine Spundwand er-
stellt wird, entstehen durch das Einram-
men und Ziehen der Bohlen Risse und
Feuchtigkeitsschäden am Nachbarhaus.

Der Nachbar fordert zunächst, dass ihm
die fiktiven Sanierungskosten erstattet
werden. Während des laufenden Verfah-
rens veräußert er das Grundstück jedoch
an einen Dritten. Nunmehr will er, dass
ihm die Wertdifferenz des Gebäudes
erstattet wird.
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DIE FOLGEN

Der Bauherrmuss denNachbarn entschä-
digen gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB. Dass
das ausführende Unternehmen die ge-
setzlichen oder technischen Richtwerte
eingehalten hat, spielt hier keine Rolle.
Das OLG München führt aus, dass laut
§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB eine Beeinträchti-
gung zwar als unwesentlich gilt, wenn die
Richtwerte eingehalten werden. Dies
greift jedoch dann nicht, wenn durch die
Einwirkung massive Schäden an dem
Grundstück verursacht werden.Weiterhin

stellt dasOLGMünchen klar, dass der Klä-
ger als Eigentümer seinen Anspruch
zunächst auf Basis der fiktiven Schadens-
beseitigungskosten berechnen kann.
Denn im allgemeinen Schadensrecht wer-
den die Besonderheiten des Werkver-
tragsrechts nicht berücksichtigt. Nach
dem Grundstücksverkauf muss er ent-
schädigt werden, indem ihm die Wertdif-
ferenz gemessen amVerkehrswert bezahlt
wird. Denn eine Naturalrestitution ist ihm
nicht mehr möglich.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil des OLG München deckt sich
mit der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung. Bereits nach dem Wortlaut von
§ 906 Abs. 1 S. 1 BGB sind nicht nur die
Bauarbeiten als solche zu betrachten, son-
dern vielmehr deren Einwirkung auf das
Grundstück und die Beeinträchtigungen,
die dadurch verursacht werden. Deshalb
kann eine wesentliche Beeinträchtigung
vorliegen, obwohl die gesetzlichen bzw.
technischen Regelwerke beachtet werden.
Bei der Frage, was genau eine „wesent-
liche Beeinträchtigung“ im Sinne von
§ 906 Abs. 1 S. 1 BGB ist, kommt es auf den

Einzelfall an. Da es sich hier um einen ver-
schuldensunabhängigen Ausgleichsan-
spruch handelt, ist das Risiko für den Bau-
herrn im Ergebnis sehr hoch. Auch wenn
es möglicherweise Vorschäden an dem
Haus gab, muss er dem Grunde nach haf-
ten. Dass ein Gebäude schadensgeneigt
ist, kann allenfalls die Höhe des
Anspruchs mindern. Empfehlenswert ist
deshalb stets, etwaige Vorschäden an
der Nachbarbebauung festzustellen und
zu dokumentieren, bevor die Arbeiten
am eigenen Grundstück begonnen
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Verletzt ein Makler seine
Vertragspflichten gegenüber dem Kunden
vorsätzlich oder grob fahrlässig, dann
verliert er seinen Provisionsanspruch
unabhängig davon, ob der Kunde tatsächlich
einen Schaden erlitten hat.

OLG München, Beschluss vom 29. August 2019,
Az. 5 U 3296/19

Wer Vertrauliches ausplaudert,
verliert Provisionsanspruch
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DER FALL

Ein Grundstückseigentümer beauftragte
einenMakler damit, ihmals Vermittlungs-
makler einen Käufer zuzuführen und ggf.
die Kaufvertragsverhandlungen zu füh-
ren.DerMaklerwies einem Interessenten,
mit dem er einen Nachweismaklervertrag
abgeschlossen hatte, die Gelegenheit zum
Abschluss des Kaufvertrags nach. Er
nannte seinem Kunden den Kaufpreis,
den der Eigentümer beim letzten Interes-

senten akzeptieren wollte, indem er ihm
die Exklusivitätsvereinbarung über-
sandte, die Eigentümer und Interessent
geschlossen hatten. Der Makler verwies
auf die Chance, das Grundstück deutlich
unter dem im Exposé genannten Kauf-
preis zu erwerben. Nachdem der Kauf-
vertrag abgeschlossen war, wollte der
Grundstückseigentümer die Maklerprovi-
sion nicht zahlen.
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DIE FOLGEN

Der Makler klagte seine Provision ein,
doch das LG München wies die Klage
zurück. Darauf legte derMakler beimOLG
München Berufung ein. Das Gericht wies
den Makler mit einem Hinweisbeschluss
darauf hin, dass die Berufung keine Aus-
sicht auf Erfolg hat. Die Vorschrift des
§ 654 BGB über das Verwirken des Provi-
sionsanspruchs betrifft ihrem Wortlaut
nach zwar nur den Fall, dass der Makler
vertragswidrig auch für den anderen Teil
tätig geworden ist. Sie ist aber auch dann
anzuwenden, wenn der Makler vorsätz-
lich oder grob leichtfertigwesentlicheVer-
tragspflichten verletzt und so den Interes-

sen seines Auftraggebers wesentlich zuwi-
dergehandelt hat. § 654 BGB soll denMak-
ler dazu anhalten, die Treuepflicht zu
wahren, die ihm gegenüber seinen Auf-
traggebern obliegt. Ansonsten verliert er
seinen Vergütungsanspruch. Die Anwen-
dung der Vorschrift setzt nicht voraus,
dass dem Auftraggeber auch tatsächlich
ein Schaden entstanden ist. Hier war der
MaklermitWissen des Verkäufers und des
Käufers für beide Seiten tätig, zum einen
als Vermittlungsmakler und zum anderen
als Nachweismakler. Eine vertragswidrige
Doppeltätigkeit lag also nicht vor.
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WAS IST ZU TUN?

Auch wenn in diesem Fall keine Doppel-
tätigkeit vorlag, hätte der Makler seine
Pflichten gewissenhaft erfüllen und den
Geboten der Vertraulichkeit undNeutrali-
tät entsprechen müssen. Im Falle einer
Doppeltätigkeit ist – auch wenn diese im
Einzelfall erlaubt ist und die jeweiligen
Auftraggeber hierüber informiert wurden
– besondere Sorgfalt geboten. Wenn etwa

die Dienstleistung durch zwei Mitarbei-
tende im gleichen Haus ausgeführt wird,
sind besondere Vorkehrungen zu treffen,
um zu vermeiden, dass Vertraulichkeit
und Neutralität verletzt werden. Bei einer
Doppeltätigkeit sollte sich der Makler vor
allem nicht in Preisverhandlungen ein-
schalten. (redigiert von Anja Hall)


